
 
 
 
 

Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
1. Geltung 
Diese allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten für alle 
unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden („Käufer“), soweit es sich bei den 
Käufern um Unternehmer i.S.d. § 14 Abs. 1 BGB, juristische Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen handelt. 
Abweichungen hiervon sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt und 
anerkannt worden sind. Unser Schweigen auf etwaige uns vom Käufer übersandte 
Einkaufs- und sonstige Bedingungen gilt nicht als Annahme derselben, auch dann 
nicht, wenn die Lieferung erfolgt.  
2. Vertragsschluss 
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Bestellung der Ware durch 
den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung 
nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 14 
Tagen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder 
schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden. 
3. Lieferung und Abnahme 
Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit 
diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in 
der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, 
rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, 
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, 
behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige 
Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten 
haben. Bei nachträglichem Widerruf oder nachträglicher Änderung der erteilten 
Versandverfügung behalten wir uns Zwischenversand vor. „Lieferung frei Baustelle" 
bedeutet Lieferung ohne Abladen unter der Voraussetzung einer befahrbaren 
Anfuhrstraße. „Befahrbare Anfuhrstraße" ist eine Straße, die mit beladenem 
schwerem Lastzug befahren werden kann. Bei Glätte, Eis, Schneefall und Vorspann 
sind entstandene Mehrkosten vom Käufer zu zahlen. Das Abladen hat unverzüglich 
und sachgemäß durch vom Käufer in genügender Zahl zu stellende Arbeitskräfte zu 
erfolgen. Wartezeit wird berechnet. Befördern in den Bau findet nicht statt. Die 
Transporte erfolgen ausschließlich aufgrund der Allgemeinen Deutschen 
Spediteurbedingungen neuester Fassung. Wenn im Angebot oder der 
Auftragserteilung nicht anders vereinbart, sind wir zu angemessenen Teillieferungen 
berechtigt, soweit die Teillieferungen dem Käufer im Einzelfall zumutbar sind. Eine 
Zumutbarkeit ist hierbei insbesondere gegeben, wenn die Teillieferungen für den 
Käufer im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar sind, die 
Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und dem Käufer hierdurch 
kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen. Bei Verkäufen auf 
Abruf müssen die einzelnen Lieferungen rechtzeitig mit genauen 
Versandanweisungen abgerufen werden. 
4. Fristen 
Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, 
nicht einhalten können, werden wir den Käufer hierüber unverzüglich informieren und 
gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch 
innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise 
vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers 
werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in 
diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren 
Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, weder 
uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur 
Beschaffung nicht verpflichtet sind. 
5. Gefahr 
Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes (wobei der 
Beginn des Verladevorgangs maßgeblich ist) an den Spediteur, Frachtführer oder 
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf den Käufer über. Dies 
gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen. 
6. Verpackung 
Die Verpackung wird, wenn im Angebot oder der Auftragsbestätigung nicht anders 
vereinbart, besonders berechnet. Die Rücknahme der Verpackung sowie die 
Gutschrift eines Teilbetrages erfolgt nur dann, wenn dies im Angebot oder der 
Auftragsbestätigung ausdrücklich festgelegt wird.  
7. Vertreter 
Unsere Vertreter und im Außendienst tätige Angestellte sind ohne besondere 
schriftliche Vollmacht zur Zahlungsannahme nicht berechtigt. Von ihnen 
aufgenommene Bestellungen und gemachte Zusagen über besondere 
Vertragsbedingungen erlangen erst durch unsere schriftliche Bestätigung 
Gültigkeit.  
8. Beanstandungen 
Die gelieferten Waren sind unverzüglich nach Ablieferung an den Käufer oder an den 
von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten hinsichtlich 
offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, 
sorgfältigen Untersuchung erkennbar gewesen wären, als vom Käufer genehmigt, 
wenn uns nicht binnen sieben Werktagen nach Ablieferung eine schriftliche 
Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich anderer Mängel gelten die Liefergegenstände als 
vom Käufer genehmigt, wenn die Mängelrüge uns nicht binnen sieben Werktagen 
nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel zeigte; war der Mangel bei 
normaler Verwendung bereits zu einem früheren Zeitpunkt erkennbar, ist jedoch 
dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der Rügefrist maßgeblich. Auf unser 
Verlangen ist ein beanstandeter Liefergegenstand frachtfrei an uns zurückzusenden. 
Bei berechtigter Mängelrüge vergüten wir die Kosten des günstigsten Versandweges; 
dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an 
einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet. 
9. Gewährleistung 
Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung. Diese Frist gilt nicht für 

Schadensersatzansprüche des Käufers aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit oder aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzungen unsererseits oder unserer Erfüllungsgehilfen, welche jeweils nach 
den gesetzlichen Vorschriften verjähren. Bei Sachmängeln der gelieferten Waren sind 
wir nach unserer innerhalb angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle des 
Fehlschlagens, d.h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder 
unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der 
Käufer vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern. Beruht 
ein Mangel auf unserem Verschulden, kann der Auftraggeber unter den in Ziffer 10 
bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen. 
10. Haftung 
Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere 
aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, 
Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, 
soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieser Ziffer 10 
eingeschränkt. Wir haften nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit unserer Organe, 
gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich 
nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich 
sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung des Liefergegenstands, dessen 
Freiheit von Rechtsmängeln sowie solchen Sachmängeln, die seine 
Funktionsfähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich 
beeinträchtigen. Soweit wir dem Grunde nach auf Schadensersatz haften, ist diese 
Haftung auf Schäden begrenzt, die bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer 
Vertragsverletzung vorausgesehen werden konnten oder die bei Anwendung 
verkehrsüblicher Sorgfalt hätten vorausgesehen werden müssen. Mittelbare Schäden 
und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind 
außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer 
Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind. Die 
Einschränkungen dieser Ziffer 10 gelten nicht für die Haftung wegen vorsätzlichen und 
grob fahrlässigen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem 
Produkthaftungsgesetz 
11. Preise und Zahlungsbedingungen 
Unsere Preise gelten, wenn nicht anders vereinbart, ab unserem jeweiligen 
Lieferwerk. Als Verkaufspreise gelten grundsätzlich die bei Vertragsschluss gültigen 
Listenpreise zuzüglich Mehrwertsteuer.  Soweit die Lieferung erst mehr als vier 
Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll, gelten unsere bei Lieferung gültigen 
Listenpreise zuzüglich Mehrwertsteuer. Alle Lieferungen sind zahlbar innerhalb von 
10 Tagen nach Rechnungsdatum unter Abzug von 2% Skonto oder innerhalb 30 
Tagen ohne Abzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden 
gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Die Zahlung per Scheck ist 
ausgeschlossen, sofern sie nicht im Einzelfall gesondert vereinbart wird.  
12. Kontokorrent-/Saldoklausel (Geschäftsverbindungsklausel) 
Wir behalten uns das Eigentum an der Ware vor, bis sämtliche Forderungen gegen 
den Käufer aus der Geschäftsverbindung, einschließlich der künftig entstehenden 
Forderungen auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen beglichen 
sind. Das gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche unserer Forderungen in eine 
laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.  
13. Verlängerter Eigentumsvorbehalt bei Weiterverkauf mit 
Vorausabtretungsklausel 
Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer bereits jetzt 
sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber – bei 
Miteigentum unsererseits an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem 
Miteigentumsanteil – an uns ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die 
Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware 
entstehen, wie z.B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter 
Handlung bei Verlust oder Zerstörung. Wir ermächtigen den Käufer widerruflich, die 
an uns abgetretenen Forderungen im eigenen Namen einzuziehen. Wir dürfen diese 
Einzugsermächtigung nur im Verwertungsfall widerrufen. 
14. Verlängerter Eigentumsvorbehalt mit Verarbeitungsklausel 
Wird die Vorbehaltsware vom Käufer verarbeitet, so wird vereinbart, dass die 
Verarbeitung in unserem Namen und für unsere Rechnung als Hersteller erfolgt und 
wir unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer 
Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der 
Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen 
Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen 
Sache erwerben. Für den Fall, dass ein solcher Eigentumserwerb bei uns eintreten 
sollte, behalten wir uns auch an der neu geschaffenen Sache das Eigentum vor, bis 
sämtliche Forderungen gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung, 
einschließlich der künftig entstehenden Forderungen auch aus gleichzeitig oder 
später abgeschlossenen Verträgen beglichen sind. Für den Fall, dass kein solcher 
Eigentumserwerb bei uns eintreten sollte, überträgt der Käufer bereits jetzt sein 
künftiges Eigentum oder – im o.g. Verhältnis – Miteigentum an der neu geschaffenen 
Sache zur Sicherheit an uns. 
15. Übersicherungsklausel 
Wenn der realisierbare Wert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 10% übersteigt, sind wir auf Verlangen des Käufers 
insoweit zur Freigabe nach unserer Wahl verpflichtet. 
16. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz. Für diese AGB und die 
Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-
Kaufrechts.   
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